
 
 
 

Reglement der Vereinsmeisterschaft 
Reitverein Tübach (gültig ab 2005) 

 
Der Reitverein Tübach ermittelt jedes Jahr: 
 
- je einen Vereinsmeister vom Vereinsspringen Aktive und Junioren 
- je einen Vereinsmeister von der Vereinsdressurprüfung Aktive und Junioren 
- je einen Vereinsmeister vom Vereinsfahrenturnier Einspänner und Zweispänner 
 
Es werden keine weiteren Wertungen beigezogen. 
 
 
1. Teilnahmebedingungen 

Teilnahmeberechtigt sind alle Junioren- und Aktivmitglieder des Reitverein Tübach. 
 
 
2. Anmeldung 

2.1 Die Anmeldung erfolgt schriftlich mit der offiziellen Nennkarte an das entsprechende OK-Sekretariat. 

2.2 Es dürfen pro Reiter maximal 2 Pferde angemeldet werden. 
 
 
3. Wertung 

3.1 Vereinsmeister wird der beste Reiter/Fahrer, d.h. der Sieger der jeweiligen Disziplin. 

3.2 Junioren und Aktive werden separat gewertet. 

3.4 Hat ein Teilnehmer 2 Pferde gemeldet, so wird für die Schlussrangliste nur das bessere Pferd gewertet. 
In der Rangliste der Vereinsmeisterschaft wird das Zweitpferd gelöscht. Die Rangpunkte werden 
dadurch nicht verändert. 
 

3.5 Jeder Teilnehmer einer Vereinsprüfung muss beim Aufbau, Betrieb oder Abbau des entsprechenden 
Anlasses mithelfen. Zeitpunkt und Ort der Mithilfe sind gleichzeitig mit der Nennung dem Sekretariat 
mitzuteilen. 

3.6 Bei Nichterfüllung dieser Bedingungen wird der Teilnehmer nicht zugelassen bzw. disqualifiziert. 
 
 
4. Allgemeine Bestimmungen 

4.1 Der Helfereinsatz wird vom Vorstand resp. OK bestimmt. Wer zufolge Ortsabwesenheit oder Krankheit 
verhindert ist, kann durch den Vorstand für einen anderen Tag aufgeboten werden. 
 

4.2 Der jeweilige Vereinsmeister aller Disziplinen erhält einen Ehrenpreis. 

4.3 Bei Unklarheiten über die Anwendung dieses Reglements entscheidet der Vorstand. 
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